
5. Hat ein Spielveranstalter, der für das Betreiben bestimmter
Spieltätigkeiten in einem Land eine Genehmigung besitzt
und von den zuständigen Behörden dieses Landes beaufsich-
tigt wird, das Recht, in anderen Mitgliedstaaten seine Spielan-
gebote z. B. durch Zeitungsanzeigen zu vermarkten, ohne
zuvor eine Genehmigung bei den zuständigen Behörden die-
ser Staaten zu beantragen? Wenn ja, bildet dann die Regelung
eines Mitgliedstaats, die die Förderung der Beteiligung an im
Ausland veranstalteten Lotterien unter Strafe stellt, ein Hin-
dernis für die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienst-
leistungsverkehr, das niemals unter Berufung auf zwingende
Gründe des Allgemeininteresses zulässig sein kann? Ist es für
die Beantwortung der ersten Frage von Bedeutung, ob sich
der Mitgliedstaat, in dem der Spielveranstalter niedergelassen
ist, auf die gleichen Gründe des Allgemeininteresses beruft
wie der Staat, in dem der Veranstalter seine Spieltätigkeiten
vermarkten will?

Vorabentscheidungsersuchen des Svea hovrätt (Schweden),
eingereicht am 13. Oktober 2008 — Anders Gerdin/

Åklagaren

(Rechtssache C-448/08)

(2008/C 327/29)

Verfahrenssprache: Schwedisch

Vorlegendes Gericht

Svea hovrätt

Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Anders Gerdin

Beklagter: Åklagaren

Vorlagefragen

1. Kann eine Ungleichbehandlung aus Gründen der Staatsange-
hörigkeit auf nationalen Spiel- und Lotteriemärkten unter be-
stimmten Umständen aus zwingenden Gründen des Allge-
meininteresses zulässig sein?

2. Wenn es mehrere Ziele gibt, die mit der restriktiven Politik
auf einem nationalen Spiel- und Lotteriemarkt verfolgt wer-
den, und eines dieser Ziele die Finanzierung sozialer Tätigkei-
ten ist, kann Letzteres dann als eine nützliche Nebenfolge der
restriktiven Politik angesehen werden? Wenn nein, kann
dann die verfolgte restriktive Politik dennoch zulässig sein,
wenn das Ziel der Finanzierung sozialer Tätigkeiten nicht als
das hauptsächliche Ziel der restriktiven Politik bezeichnet
werden kann?

3. Kann sich der Staat auf zwingende Gründe des Allgemeinin-
teresses als Rechtfertigung einer restriktiven Spielpolitik beru-
fen, wenn staatlich kontrollierte Unternehmen Spiele und
Lotterien vermarkten, die Einnahmen daraus dem Staat
zufließen und eines von mehreren Zielen dieser Vermarktung

die Finanzierung von sozialen Tätigkeiten ist? Wenn nein,
kann dann die verfolgte restriktive Politik dennoch zulässig
sein, wenn die Finanzierung sozialer Tätigkeiten nicht als das
hauptsächliche Ziel der Vermarktung anzusehen ist?

4. Kann ein vollständiges Verbot der Vermarktung von Spielen
und Lotterien, die in einem anderen Mitgliedstaat von einem
dort niedergelassenen und von den Behörden dieses anderen
Mitgliedstaats beaufsichtigten Spielunternehmens veranstaltet
werden, im Hinblick auf das Ziel, die Spieltätigkeit zu kon-
trollieren und zu beaufsichtigen, als verhältnismäßig angese-
hen werden, wenn gleichzeitig für die Vermarktung von Spie-
len und Lotterien durch Spielunternehmen, die in dem die
restriktive Politik verfolgenden Mitgliedstaat niedergelassen
sind, keine Einschränkungen bestehen? Wie ist diese Frage zu
beantworten, wenn das Ziel einer solchen Regelung in einer
Begrenzung des Spielens besteht?

5. Hat ein Spielveranstalter, der für das Betreiben bestimmter
Spieltätigkeiten in einem Land eine Genehmigung besitzt
und von den zuständigen Behörden dieses Landes beaufsich-
tigt wird, das Recht, in anderen Mitgliedstaaten seine Spielan-
gebote z. B. durch Zeitungsanzeigen zu vermarkten, ohne
zuvor eine Genehmigung bei den zuständigen Behörden die-
ser Staaten zu beantragen? Wenn ja, bildet dann die Regelung
eines Mitgliedstaats, die die Förderung der Beteiligung an im
Ausland veranstalteten Lotterien unter Strafe stellt, ein Hin-
dernis für die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienst-
leistungsverkehr, das niemals unter Berufung auf zwingende
Gründe des Allgemeininteresses zulässig sein kann? Ist es für
die Beantwortung der ersten Frage von Bedeutung, ob sich
der Mitgliedstaat, in dem der Spielveranstalter niedergelassen
ist, auf die gleichen Gründe des Allgemeininteresses beruft
wie der Staat, in dem der Veranstalter seine Spieltätigkeiten
vermarkten will?

Vorabentscheidungsersuchen des Symvoulio tis Epikrateias
(Griechenland), eingereicht am 17. Oktober 2008 —

Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios
Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis,
Konstantinos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A.
Beis, Dimitrios Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias,
Triantafyllos K. Mavrogiannis, Sotirios Th. Liotakis,
Vasileios Karampasis, Dimitrios Melissidis, Ioannis V.
Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodoros Fournarakis,
Dimitrios K. Dimitrakopoulos und Synetairismos Paraktion
Alieon Kavalas/Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

und Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis

(Rechtssache C-453/08)

(2008/C 327/30)

Verfahrenssprache: Griechisch

Vorlegendes Gericht

Symvoulio tis Epikrateias
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Parteien des Ausgangsverfahrens

Kläger: Panagiotis I. Karanikolas, Valsamis Daravanis, Georgios
Kouvoukliotis, Panagiotis Ntolou, Dimitrios Z. Parisis, Konstanti-
nos Emmanouil, Ioannis Anasoglou, Pantelis A. Beis, Dimitrios
Chatziandreou, Ioannis A. Zaragkoulias, Triantafyllos K. Mavro-
giannis, Sotirios Th. Liotakis, Vasileios Karampasis, Dimitrios
Melissidis, Ioannis V. Kleovoulos, Dimitrios I. Patsakos, Theodo-
ros Fournarakis, Dimitrios K. Dimitrakopoulos und Synetairis-
mos Paraktion Alieon Kavalas

Beklagte: Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon und
Nomarchiaki Aftodioikisi Dramas-Kavalas-Xanthis

Beteiligte: Alieftikos Agrotikos Sinetairismos gri-gri nomou Kava-
las „Makedonia“ und Panellinia Enosi Plioktiton Mesis Aliias (P.E.
P.M.A.)

Vorlagefragen

1. Ist es nach Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 1626/94 des
Rates zulässig, dass ein Mitgliedstaat zusätzliche Maßnahmen
trifft, die in einem vollständigen Verbot der Verwendung von
Fanggeräten bestehen, deren Gebrauch nach der genannten
Verordnung grundsätzlich zulässig ist?

2. Ist es nach den Vorschriften der genannten Verordnung
zulässig, dass in den Meeresgebieten eines Mittelmeeranrai-
nerstaates der Gemeinschaft Fanggeräte verwendet werden,
die nicht zu den in Art. 2 Abs. 3 sowie Art 3 Abs. 1 und 1a
der Verordnung als grundsätzlich unzulässig angeführten
gehören und deren Verwendung durch den Mitgliedstaat vor
Inkrafttreten der Verordnung verboten worden ist?

Klage, eingereicht am 21. Oktober 2008 — Kommission
der Europäischen Gemeinschaften/Portugiesische Republik

(Rechtssache C-458/08)

(2008/C 327/31)

Verfahrenssprache: Portugiesisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: E. Traversa und P. Guerra e Andrade)

Beklagte: Portugiesische Republik

Anträge

Die Kommission beantragt,

— festzustellen, dass die Portugiesische Republik dadurch gegen
ihre Verpflichtungen aus Art. 49 EG verstößt, dass sie für
die Erbringung von Baudienstleistungen in Portugal diesel-
ben Voraussetzungen aufstellt wie für die Niederlassung;

— der Portugiesischen Republik die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Nach dem portugiesischen Gesetz über den Zugang zu Bautätig-
keiten und deren dauerhafte Ausübung (Decreto-Lei Nr. 12/
2004) sei für die Ausübung von Bautätigkeiten in Portugal eine
Erlaubnis erforderlich.

Um in Portugal Bau-, Wiederaufbau-, Erweiterungs-, Umbau-,
Reparatur-, Erhaltungs-, Wiederherstellungs-, Reinigungs-, Res-
taurierungs-, Abriss- und allgemein irgendwelche Arbeiten im
Zusammenhang mit Bauwerken durchzuführen, brauchten aus-
nahmslos alle Unternehmen eine vorherige Erlaubnis der portu-
giesischen Behörden.

Die portugiesische Vorschrift, die es Unternehmen, darunter
Unternehmen aus der Gemeinschaft, untersage, ohne vorherige
Erlaubnis der portugiesischen Behörden betreffend den Zugang
zum Baugewerbe Baudienstleistungen in Portugal zu erbringen,
verstoße gegen Art. 49 EG.

Die im portugiesischen Gesetz vorgesehenen Voraussetzungen
für den Zugang zu Bautätigkeiten seien Niederlassungsvorausset-
zungen. Das portugiesische Gesetz unterscheide nicht zwischen
Niederlassung und vorübergehender Dienstleistungserbringung.

Ein in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenes Bauunter-
nehmen müsse, um Dienstleistungen in Portugal zu erbringen,
alle für eine Niederlassung erforderlichen Voraussetzungen erfül-
len, was in der Praxis bedeute, dass diesem Bauunternehmen
nichts anderes übrig bliebe, als sich in Portugal niederzulassen.
Diese Anforderung beschränke die Dienstleistungsfreiheit erheb-
lich.

Auch die Anforderungen hinsichtlich der dauerhaften Ausübung
der Tätigkeit stellten Beschränkungen der Dienstleistungsfreiheit
dar, da sie die vorübergehende Erbringung von Baudienstleistun-
gen unmöglich machten.

Die Gründe, die der portugiesische Staat vorbringe, um die fra-
glichen Beschränkungen zu rechtfertigen, seien nicht bewiesen
und unbeachtlich.

Klage, eingereicht am 21. Oktober 2008 — Kommission
der Europäischen Gemeinschaften/Hellenische Republik

(Rechtssache C-460/08)

(2008/C 327/32)

Verfahrenssprache: Griechisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: G. Rozet und D. Triantafyllou)

Beklagte: Hellenische Republik
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